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Gerichts. Gegen die Festsetzung haben die Zeugen gemäß § 19 der Anord
nung vom 1. Februar 1965 ein Beschwerderecht. Vom Staatsanwalt ge
ladene Zeugen sind entsprechend zu entschädigen.

2. Ladung durch die Untersuchungsorgane: Bei der Ladung von berufs
tätigen Zeugen durch die Untersuchungsorgane ist gemäß § 78 Abs. 3 GBA 
der Betrieb, das Organ oder die Institution, wo der Zeuge tätig ist, ver
pflichtet, eine Ausgleichszahlung zu gewähren. Soweit Zeugen Reisekosten 
oder andere notwendige Auslagen entstehen, sind diese gleichfalls zu er
statten.

§35

Aussagen sachverständiger Zeugen
Die Vorschriften über den Zeugenbeweis finden auch An

wendung auf die Vernehmung von Zeugen, die auf Grund 
spezieller Kenntnisse und Fähigkeiten in der Lage sind, sich 
sachkundig zu ihren Wahrnehmungen zu äußern.

Die Qualifikation eines Bürgers als sachverständiger Zeuge beruht dar
auf, daß er das von ihm Wahrgenommene nicht nur einfach wiedergibt, 
sondern aufgrund seiner speziellen Kenntnisse und Fähigkeiten, seines 
Fachwissens über das Wahrgenomrnene in der Lage ist, sich sachkundig 
dazu zu äußern. Er ist nicht wie der Sachverständige durch einen anderen 
ersetzbar und kann daher nicht gemäß §39 Abs. 4 ausgeschlossen werden. 
Ein Beispiel dés sachverständigen Zeugen enthält § 45 Abs. Г. Der Arzt, 
der den Verstorbenen während der dem Tod unmittelbar vorausgegange
nen Krankheit behandelt hat, ist sachverständiger Zeuge im Sinne des 
§ 35. Für den sachverständigen Zeugen gelten die §§ 25 ff. und die spe
ziellen Bestimmungen über Zeugen in den einzelnen Verfahrens
abschnitten.

Aussagen von Vertretern der Kollektive

§36

Der Vertreter des Kollektivs hat dem Gericht die Auffas
sung des Kollektivs zur Straftat, ihren Folgen, ihren Ursachen 
und Bedingungen, zur Persönlichkeit des Angeklagten und zu 
dessen Erziehung und Selbsterziehung darzulegen. Der Ver
treter des Kollektivs hat zu erläutern, von welchen Umstän
den das Kollektiv bei seiner Beratung und der Bildung seiner 
Auffassung ausgegangen ist.

§37

(1) Der Vertreter des Kollektivs ist zur Hauptverhandlung 
zu laden und hat an der gesamten Hauptverhandlung teilzu
nehmen.
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